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1. Regionaler Planungsverband Oberland;
Bekanntmachung über die erneute Auslegung des Entwurfs zur 11. Teilfortschrei-
bung des Regionalplans Oberland „Integrierte Siedlungs- und Mobilitätsentwick-
lung, Kapitel B II Siedlungsentwicklung und Kapitel B IX Mobilitätsentwicklung“

Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Oberland hat in seiner
Sitzung am 09.12.2025 die Einleitung des zweiten Beteiligungsverfahrens zur 11. Teil-
fortschreibung „Integrierte Siedlungs- und Mobilitätsentwicklung, Kapitel B II Sied-
lungsentwicklung und Kapitel B IX Mobilitätsentwicklung“ des Regionalplans Oberland
beschlossen. Mit dieser Fortschreibung sollen die Festlegungen zur Siedlungs- und
Mobilitätsentwicklung im Regionalplan neu gefasst werden.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) sind zu beteiligen:
- die öffentlichen Stellen und in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 BayLplG genannten Personen des

Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht begründet werden soll,
- die in Art. 15 Abs. 3 BayLplG genannten Behörden,
- die nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannten Vereine, soweit sie in

ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich berührt sind,
- die betroffenen Wirtschafts- (mit Land- und Forstwirtschafts-) und Sozialverbände

und
- die Öffentlichkeit.

Zu diesem Zweck liegt der Entwurf der 11. Teilfortschreibung des Regionalplans Ober-
land vom 19.12.2025 bis zum 31.01.2026 während der für den Parteiverkehr festgelegten
Zeiten zur Einsicht für jedermann bei der Regierung von Oberbayern, Zimmer 5418,
Maximilianstraße 39, 80538 München, sowie bei allen Landratsämtern der Region öf-
fentlich aus. Im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen liegen die Unterlagen in der
Außenstelle Hindenburgstraße im 1. OG, Zimmer Hi 105, Hindenburgstraße 43, 82467
Garmisch-Partenkirchen im o. g. Zeitraum aus.

Gleichzeitig sind die Verfahrensunterlagen ab dem 19.12.2025 in das Internet einge-
stellt. Der Entwurf kann unter folgenden Links heruntergeladen werden
- https://www.region-oberland.bayern.de > Regionalplan > Fortschreibun-

gen > 11. Fortschreibung eingestellt (https://www.region-oberland.bayern.de/
fortschreibungen/11-fortschreibung-biibix/) und unter

- www.regierung.oberbayern.bayern.de > Service > Raumordnung, Landes- und Re-
gionalplanung > Regionalplanung > Oberland > Laufende Fortschreibungen des

Regionalplans Oberland (17) (https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/service/
raumordnung_landes_regionalplanung/regionalplanung/oberland/index.html).

Bis zum Ablauf der Beteiligungsfrist am 31.01.2026 besteht Gelegenheit, sich schrift-
lich oder elektronisch gegenüber dem Regionalen Planungsverband Oberland, Profes-
sor-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz, E-Mail: Region17@lra-toelz.de zu äußern.

Gegenstand des zweiten Beteiligungsverfahrens sind die Änderungen, die sich nach
der Durchführung des ersten Beteiligungsverfahrens ergeben haben. Gem. Art. 16. Abs.
6 Satz 3 BayLplG können Stellungnahmen nur zu den Änderungen abgegeben werden.
Die vorgenommenen Änderungen sind im Verordnungsentwurf und der Änderungs-
karte zu Karte 4 kenntlich gemacht. Bitte beschränken Sie Ihre Stellungnahme daher
auf die im Vergleich zum ersten Beteiligungsverfahren vorgenommenen Änderungen.

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 16 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz
3 BayLplG). Einwendungen der Umwelt- und Naturschutzvereinigungen sind nach Ab-
lauf dieser Frist ebenfalls ausgeschlossen.

Die in diesem Beteiligungsverfahren angegebenen personenbezogenen Daten werden
entsprechend der Datenschutzerklärung des Regionalen Planungsverbandes Oberland
verarbeitet.

Rechtsansprüche werden gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 3 BayLplG durch die Beteiligung
nicht begründet.

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Planungsverbandes Region Ober-
land (Tel 08041/505157-613) zur Verfügung.

Bad Tölz, 04.12.2025
Regionaler Planungsverband Oberland

Josef Niedermaier
Landrat und Verbandsvorsitzender

Garmisch-Partenkirchen, 18. Dezember 2025 Landratsamt
Anton Speer
Landrat
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Farchant – Es ist eine Weih-
nachtsgeschichte,dienichtnur
berührt, sondern auch zum
Nachdenken anregt. Eine, die
Kindern Werte vermittelt, die
imAlltag leichtverlorengehen.
An der Grundschule Farchant
gab es kürzlich eine Lesung der
anderen Art. Dr. Claudia Adler-
HanfundRolfAdlervomFreun-
deskreis Obdachlosenhilfe Gar-
misch-Partenkirchen stellten
mitJürgenvonCzarnowskiund
der Religionslehrerin Veronika
Schönberger in verteilten Rol-
len das Buch „Über das Wün-
schen“ vor. Die generations-
übergreifende Zusammenar-
beit verlieh dem Projekt eine
besondere Tiefe: Die Kinder er-
lebtennicht nur eineGeschich-
te, sondern kamen direkt mit
Menschen in Kontakt, die sich
für sozial benachteiligte Perso-
neneinsetzen.
Im Mittelpunkt des Buchs

steht der kleine Max, dessen
größter Weihnachtswunsch
ein Hund ist. Eines Tages ent-
deckt er beim Einkaufen mit
seiner Mutter einen obdachlo-
senMann, dermit seinemeige-
nen Hund auf der Straße sitzt.
Zögerlich, aber neugierig be-
ginnt Max, Fragen zu stellen:
Warum hat der Mann kein Zu-
hause?Wieso hat sein Pullover

so viele Löcher? Aus der zufälli-
gen Begegnung entwickelt sich
eine vorsichtige Freundschaft,
die Max‘ Blick auf dieWelt ver-
ändert.
Die Geschichte wurde an-

schließend im Religions- und
Ethikunterricht aufgegriffen.

Lehrkräfte und Schüler spra-
chen darüber, wie sie Men-
schen in schwierigen Lebenssi-
tuationen begegnen können
undwarum jederMensch – un-
abhängig von seiner Lebensla-
ge –RespektundMitgefühl ver-
dient. eb

Mitgefühl und Menschlichkeit
Grundschüler befassen sich mit sozial benachteiligten Menschen

Ein Buch, das berührt und zum Nachdenken anregt: (v.l.) Rolf
Adler, Jürgen von Czarnowski, Claudia Adler-Hanf und Vero-
nika Schönberger lesen aus „Über das Wünschen“. PRIVAT

Oberau –Alle zwei Jahre findet
das Oberauer Adventssingen in
derKircheSt. Ludwig statt. Eine
Tradition, die sich etabliert hat.
Auch heuer hat der Volkstrach-
tenverein Almarausch Oberau,
derdasKonzert veranstaltet, ei-
ne gute Mischung aus Musik-
und Gesangsgruppen zusam-
mengestellt. Irmi Fleischha-
cker vertrat kurzfristig den er-
krankten Stefan Bobinger mit
derTextbegleitung.
Wie immer eröffnete das

Quartett forte von der Empore
herunter das Adventssingen.
Der Oberauer Dreig‘sang
stimmte die Zuhörer mit „Trat
ein Engelsbot“ auf den Abend
ein,bevordieGruppe„D‘Soatn-
ziager“ aus Unterammergau
und Uffing mit Hackbrett, Gi-
tarre und steirischer Harmoni-
ka ihre Fähigkeiten präsentier-
ten. Obwohl das Stück vonHer-
bert Pixner „Der Sommer-
nachtswalzer“ hieß, passte die
Melodie dennoch gut in die Ad-
ventszeit. Der Josefigesang aus
Farchantbegannmit„AlsMaria
übers Gebirge ging“, und Sepp
Wörner mit der Soloharfe ver-
zaubertewieder einmal das Pu-
blikum mit der „Harfenweis“.
Ein besonderer musikalischer
Genuss war auch der „Himmli-
sche Adventsjodler“, abwech-

selnd gesungen vom Kirchen-
chor Oberau oben auf der Em-
poreunddemOberauerDreigs-
ang unten in der Apsis.
Dazwischen regten die Texte,
die Irmi Fleischhacker vortrug,
so manchen Zuhörer zum
Nachdenken an. Im Ge-
dicht „Zufriedenheit“ hieß es
etwa: Ois kannst kaufn, bloß
koaZufriedenheit!

Mit dem Andachtsjodler ging
die Veranstaltung nach andert-
halb Stunden zu Ende. Pfarrer
Andreas Lackermeier betonte
in seinem Schlusswort: „All die
schöne Musik gibt es nur,
weil Jesus Christus gelebt hat.“
Die Spenden aus diesemAbend
kommenvollständig der Trach-
tenjugend inOberauzugute.

MARIA EITZENBERGER

Schöne Klänge in der Kirche
Oberauer Adventssingen regt auch zum Nachdenken an

Verzaubert dasPublikum: SeppWörner spielt ander Soloharfe
die „Harfenweis“. MARIA EITZENBERGER


